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Inhalt/ Projektbeschreibung: 
 
Für die Umstellung auf eine doppische, ressourcenverbrauchsorientierte Rechnungslegung muss eine kommunale 
Bilanz aufgestellt werden. 
 
Dort werden auf der Aktivseite (linke Seite der Bilanz, Aktiva) die bewerteten Vermögensgegenstände einer Kommune 
aufgeführt (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, kommunale Beteiligungen, Forderungen und liquide Mittel). Diese 
Seite zeigt die Mittelverwendung der Kommune bzw. das historisch vorhandene Vermögen.  
 
Auf der Passivseite (rechte Seite der Bilanz, Passiva) wird dargestellt, aus welchen Quellen die 
Vermögensgegenstände finanziert sind, also die Mittelherkunft. Hier finden sich Schulden und das eigene kommunale 
Kapital, das in der Vergangenheit erwirtschaftet wurde beziehungsweise ebenfalls historisch vorhanden ist.  
 
Grundlagen für die Aufstellung der Bilanz sind die Buchführung und eine tatsächliche Bestandsaufnahme zum 
Zeitpunkt der Bilanzerstellung (Inventur). Die haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten Regelungen zur 
Bilanzierungsfähigkeit, zur Bilanzierung dem Grunde nach (Ansatzvorschriften) und zur Bilanzierung der Höhe nach 
(Bewertungsvorschriften). 
 
Rechtsgrundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Bewertungsleitfaden Land Brandenburg,  

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Handelsgesetzbuch 
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